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Am 14. Februar hat Gott der Herr 

den Pastor Walter Kusch

Oberkonsistorialrat i. R. 

im Alter von 77 Jahren .zu sich in die Ewigkeit gerufen; 

Oberkonsistiorialrat Kusch hat seiner pommerschen Heimatkirche in vielen Funk
tionen gedient: nach den Zeiten der AUsbiltlung und des Vikariats als Pfarrer im
damaligen, S,tettin, 
nach dem Krieg als Pfarrer in Krten, im Kirchenkreis Anklam, 
als La:n.despfarrer für die Innere Missfonu.,nd-gleichzeitig als 

> .. ····• Propst:derPropstei Stralsund, · . , .,·. •., . ··>v·• 
als leitendes theologisches Mitglied im ''Konsistorium, und als Leiter des Konsistoriums
und noch im Ruhestand �ls Ji'inanzdezernent. 

, ' 
' 

Er vertrat unsere Kirche' jahrelang mit in der Konferenz der Kirchenleitungen, .iin
Rat der Evangelischen Kirche der Union und in vielen, Arbeitsgremien der Gesamt
kirche. Vor allem aber war er mehr als 50 Jahre Verkündiger des Wortes Gottes mit
s'ta,rker volksmissionarischer Prägung und persönlicher „Berater und Seelsorger für
viele Men�chen,qie ihm in seinem Die�fqegegnet sind. , 

' . 

Wir sind dankbar für den unüangreiche'1 Dienst und das lebendige. Vorbild eines
Mannes,. der, .fest gegründet im Glaul>en,. �. verstand, ein groß� Arqeitspensum zu
bewijJ!igenurtd,dabei Gelassenheit,w;id T?leranz zu vermitteln; . 

Greifs\�1a1i'. �m 17. Februar 1987 
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A. Kirchliche Gesetze, 'Verordnungen · und
· · Vedü�unge�

N'x:. it ßetueJ!\s,a.me Erli.lä:rung z». den theqlqgischen 
�1;:undlaJen der Kirclle 'un!l ihr!)m Auftrag in 
Zeugnis un,d Dienst . 

Evangelisches Konsistorium 
C 1041 3-2/8'7 

Greifswald, den 4 .. 2. 1987 

Nach lar1gen, . intensiven B�raturigen in den Synoden 
und anderen Gremien ist eine „Gemeinsame Erklärupg 
zu den theologischen Grundlagen . der. Kirche �nd . ip.rem. 
Auftz:ag in Zeugnis und Dienst." von allen Gliedkirchen 
des Bundes, Evangelischer Kfrchen in der DDR und 
ihren Zusammenschlüssen verabschiedet worden, zu 

. deren Bedeutung die K onferenz der Eva�gelischen K ir-
chel).leitungeri am 7./8.' November Hl86 folgenden Be� 
schluß gefaßt l:ia.t : 
, .Pie K onferenz stel�t. fest, daß die 1, Geineinsame Er
klär.ung z.u den, theologischen Grundlagen der · K frche 
und ihrem Auftrag in ' Z�Uifois ürid I)ienst" nunmehr 
von allen Gliedkirchen und il?,rexi Zusammenschlüssen 
beschlossen worden ist. Diese, verstehen die zwischen 
ihnen gewachsene- Gemeinsclraft als Kirche im theolo
gischen Sinn ' des Wortes. Dieses Verständnis und die 
durch theol. Klärungen und gemeinsam wahrgepomml:!'Qe 
Aufgaben erfeichte Über:einstimmung in grundlegenden 
theologischen Fragen werden in der .Gemeinsamen Er
klärung zum Ausdruck: _gebracht. 
per • erklärten , Absicht. der . beteiligten ,Kirchen . en tspre� 
:chend kapri die qem:ein:same Er.klärung nunmehr als 
brundlage .ihres gemeinsamen Handelns in Zeµgnis und 
pienst wirksam werden. " 
Mit diesem Bescli'füß . Veröffentlichen wir nachstehend 
den authentischen Te�t der Gemeinsamen .Erklän,mg. 

Dr. Plath 

_Gemeinsame Erklijrung zu den theologischen Grund
lagen der Kirche und ihrem ooftrag · in Zeugnis und 
Dienst 

Die Synode des Bundes der Evange\ischen K irchen i:n 
:cter PDR hat angesichts „ der Zustimmung zur Leuen
.berger K onkotdie, . der geführten theologischen Ge.
_spräche und der praktizierten Gemeinschaft in Zeugnis 
und Dienst 1976 die Feststellung getroffen, daß die im 
;Bund zusammengeschlossenen ·oliedkit-chen gemeinsam· 
Kir� �d 
Die Gliedkirch�� undthre Zusa:mmensch1üsse, die Evan
gelische Kirche der Urifon, die Vereinigte Eva�gelisch
Lutherische 1).irche .und der Bund der · Evangelischen 
Kirchen in' der.. DDR haben . eirie Gemeinsame Erklärung 
:erarbeitet, die die Übereinstimmung im: Verständilis 
'von Kirche und ihrem „l\uftra�,:beschreibt� . 
Sie verstehen ihre Gemein�chaft als ·K1rclie ini theologi
_schen Sinn . des . Weites und sprechen · iri dieiem Si!In 
von der Evangelischen K irche in der DDR. Sie bekun
den mit der Verabschiedung der Gemeinsamen Erklä - ·  
rung ihren Willen, · diese Erklärung ihrem Hand�ln in 
Zeugnis und Dienst zugrunde zu legen: 
. 

/ 
. 

I. 

(1) Die Evangelische K irche in der DDR ist die Gemein
schaft der Gliedkirchen und ihrer Zusammenschlüsse. 

/ Unter ihnen besteht Übereinstimmung im Verständ
nis des Evangeliums und !in der Verwaltung von 
Taufe und Abendmahl, wie sie nl;\ch reformatorischer 
Einsicht . .  für die wahre !i,:inheit der Kirche, not.wen -

· ,
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dig ist urid aU:sre1cht (Augsburger Bekenntnis, Arti- .· 
kel 7 ;  aufgenommen in Leuenberger Konkordie, Zif-

. fer · 2) .  bieile Übereinstil:pmung ist . durch - die 
· Zustimmung zur Leuenberger· Konkordie festgestellt
worden uncf in' der Evangelischen K irche wirksam. 
Die Gemeinschaft der bekenntnisbestimmten und 
rechtlich selbständigen <:tUedkirchen mit ihren Ge
meinden ist Kirche'. Die Evangelische K irche fördert
diese Gemeinschaft und nimmt die gemeinsamen
Aufgaben in verb!ndlicher Zusammenarbeit wahr.

(2) ,.Die Ev. Kirche versteht. sich als Teil der einen .
Kirche Jesu Christi. Die Evangelische Kirche bekennt 
Jesus Christus, den ·menschgewordenen Sohn •Gottes, 
als den gekreuzigten, auferstandenen, erhöhten und 
kommenden Herrn. 
Durch ihn . macht Gott _seine Schöp:fung . neu, und mit
ihm wird er _sein_e Herrschaft vollenden ; .um seinet
willen nimmt er die Menschen aus Gnade durch den
Glaubeh" an und beruft sie aus allen Völkern durch
den Heiligen Geist-zu der eiqen heiligen, allgemei
nen, apostolischen K irche. 

II. 

(3) Die Evangelische ifh·che gründe,t sich auf Jesus
Christus allein, der das Heil der. Welt ist. Durch

• sein Wort ruft Gott den Menschen zur Umkehr. Er
recht:fertigt den Sünder allein aus Gnade und allein 
duFch den Glauben. Er sehen.kt ihm durch den Heili
gen Geist ein neues Leben in der Nachfolge. Die 
Evangelische Kirche lebt aus dem Wort Gottes, wie
es in ""der ·Heiligen Schrift · Alten und Neuen Testa
ments gegeben ist. Diese allein ist Maßstab für Glau
ben, Lehre und Leben in der Evangelischen K irche. 

(4) Die Evangelische K irche weiß sich ,an die altkirch
lichen Bekenp.tnisse gebunden. In der Bindun� an 
die. Beketintnisschriften, der Reformation; wie sie
für die Gliedkirchen _na'ch ihren Ordnungen gelten, 
bestehen Unterschiede. *)
Das gemeinsatne Verständnis des Evangeliums, wie
es in der Leuenberger Konkordie seinen Ausdruck 
gefunden hat, begründet Kanzel- und Abendmahls
gemeinschaft, befähigt zur Gemeinschaft in Zeugnis
und Dienst und ermöglicht es, mit bestehenden Be
kenntnisunterschieden in einer Kirche zu leben. 

(5) Die Evangelische K irche •sieht in ,den überlieferten
Bekenntni$Sen Wegweii;;'er zum Verständnis der Hei
Ugtln Sch�ft; 1 Sie .wollen der Abwehr von Irriehre 
und dem aktuellen . Bekennen dienen." In ihrer K on�
zentration · auf. das · Evangelium vom Heil in Jesus

· Christus bleiben die Bekenntnisse �ne unerläßliche
Orientierungshilfe für den Auftrag, den die Evange
lische K irche auszurichten hat: Die Glfedkirchen mit 
ihren. lutherischen·, re:förmierten und unierten Ge�

. mei11,den J;,leiben an ihre ßekenn,tnisse gebunden
, Pas H�ren auf die jeweHs 1'!,nd�r:en Bekenntnisse er
weist sich als Hilfe zur Amilegurig der . Heiligen
Schrift. ;Die . Eva[!!gelische Kirche trägt zur Vertie
fung der gewonnenen Gemei;nschaft bei, indem sie 
das Hö:ren auf das Zeugnis · der Bri,ider, . die gemein
same Abwehr v.on Irrlehre Une das aktuelle . . Be-

. 

' 

*) In ·den Gliedkirchen gelten die lutherischen Bekennt
nisschriften : die Augsbutgische K onfession, die Apo
logie und, wo sie anerkannt sind, die Schmalkaldi
schfn Artikel, der K leine und Große K atechismus „ 

Martin Luthers und die K ondordienformel. In eini
gen Gliedkirchen gelten auch die refoqnierten Be:. 
kenntnisschriften : der Heidelberger Katechismus 
und, wo sie anerkannt sind, die Confession de Foi, 
die Discipline eccleSiastique und die Confessio Sigis
mundi. -· 
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'lk Kt..,,.. kte' fär · upd"1,un�er, . r ijCfrchen und C¼e�Jnden·, d.�s .1934 / S.up�fätimdenf Rudolf];) t:vo /Pas:e�a / V��� -,,)S
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Irtleh;ie •etforde!flich wurde. Sie• bejaht sie aJs ein 
:?:eutJi�s<' d� '.Gla.ubens .·für .. , d.i�,'< lr11�er wie,der ver
·sµ(:\U�;lltid',J1ajl�f9chten�·J{ir,<;fi;�f 9.iis;'{n•'f�•iBindim�
an �ie 'ilieilig�; Scp,iift · Wie �·,�i�J3ekeritltn;,s,s,e der
Alt�i{Kitclie ��d, der. Reforir,mtiQ;ll\•fiit'' ·(Jas heµtige

. '>B�8ll#�·n·fich\µilgsw,eisend'ol�il!>t\f'.Y'' . . 

B .. Hinweise auf.stpatliche Gesetze u.;c1··· 
' . .  • ' .' : ' ,.) ' '  ' ' ' 

Verordnu�gen 
Für das Konsistorfurn, 
Dr. Nix�orf 
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.• dru&".,tflii-�cii'l wird� .. Ari$•tt:\it,i'..iier: ·•••nussionarisch,ep · .. · ·:itüfrt wird: ':Der-- Wunsch; dj�'. ,k,eUienfoig� y� Taufe und. 

·. :s{tui\-tioni : i,J.1,),ler Ge�h�4,it 6�µ� leb�; ist niclil ,
. ·. Alirtdrpaht ge�ebenenfal� · t4 •:yer�npff�:.Icann nicht

i riiilti�i,ijb!n's�iiÜba�, , a'b 'ii.if l�ifdtn4ti1Sgai,;te getauft 'idurcl?. ein� pragmatische Anj,� .an/ )Be • Sltuati.on
hnd .. li:Qrifir:mjtft sirid. Be11onders von j1,mgen Menschen: erfüllt w:erde,,S�mqern erl,otdert eine :gründliche Prü� 
werd.eh Abendmahlsfeiern ges1,1.cht und eine Einschrä,n• fung der Voraussetzungen, tpeologischen Gr undsätze· 
kun:g des Empfanges atif Ge,tatlfte .und Konfirmierte und Konsequen.zen- für eine verantWortungs'\Tolle Pra• 
::i ll'I AuRscfifüß" aus· der ei t: vers nden. Daher xis · im Umgan mit den beiden . Sakramenten.
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mentlichen Sachverhalte Willen die saGhlich gebotefll:! 
Reihenfolge in der Praxis der , Sakramente nicht zu 
vertauschen: 
2.4. wen die K.irchein der Einh�it mit der Kirche der 
Väter und mit der heutj.gen Ökumene steht, sollte sie 
die überall geltende Reihenfolge in der Pr1;1ktizierung 
von Taufe .und Abend�ahl b�achten. / 

3. Diese Gr:tmds.ätze stellen die Voram,setzung dafür
dar, die heutige Praxis · sinnvoll zµ regeln. Es ist hfü
r�f'ch, daß es oereits seit ne.utestamentlicher Zeit Über
gänge zur Teilnahme am Gerileiridelebeh gibt. Sie ver
dienen heue Beachtung, Es sollte dariiber neu nach
gedacht wer:den mit dem Ziel, pt:aktikable Lösungen 
für unsere heutige Situation zu finden. 

IV. Oberlegun,en für die Pr�xis

L Offene Kommunion

� 

Bereits im 19. Jahrhurn;lert lockerte ,'sich in den evan� 
geHschen Kirchen die . Bindupg der Gemeindeglieder 
ah die Ortsgemeinde (Parochialbindung) . Ip .größeren · 
städtischen '.Gemeinden konnte • der Pfarrer bei Abend
mal\l!.lfeiern nieht mehr übersehen, wer zum Tisch de� 
Herrn trat, Die Bereitschaft; die Fe�er des Heiligen 
Mahls so offen anzubieten, ' schloß den Verzicht auf 
Kirchenzucht ein. Wer n�cll ' der reformatorischen Ord
nung än sicll vom Abendmahl hätt,e ausgeschlossen 
wer,den müssen•, konnte unauffällig fn einer anderen 
Gemeinde teifnehmen. In d.er damaligen volkskirchli
chen Situation brauchte. man jedoch noch nicht mit de11 
Abendmahlsteilnahme von ,Nichtgetal'.!ften . zu rechnen. 
In .der gegenwärtigen Situation bedeutet die Beibehal
tungr der 

. 
J;>raxis, offen zu gr.oßen Abendmphlsfeiern 

einzuladen, · daß auf die Einhaltqng der ökumenisch 
geltenden Kirchenordnung ve:i;zi()htet wehlen muß :  
Der 'Austeilende hat keipe übersicllt darüber, o b  die 
'reilnehmer im Sinne der ki.rchlichen Ordnung die Zu
lassung durch Taufe und K.qnfirmatiön 'besitzen. 
Dies bedeutet, daß im Vollzug der gottesdienstlicnen 
F!:!ier des Heiligen Abend�ahls . von demjenigen, der 

' diese Feier leitet, Weder eine Zustimmung zur Korn· 
munion noch eine Verweigei;uiig dieser Zulassung aus
gesprochen werden kann .  Die Entscheidung über die 
T€ilnahme oder Nichtteilnahme liegt bei dem K om
inunizierenden, Im stre�gen' Sinn ist also nicht yon 
einer Zulassung oder Nichtzuiassung zum Heiligen 
Aben.dmahl zu sprechen, so·ridern yon einer „Zutritts:
entscheidung "' des Kommunikanten ·· selbst. Verant
wortliches Handeln der • K irche muß: daher darauf ge
richtet sein, dem zum · Abendmahl Hinzutretenden die 
gmstliche Be'deuturig urid di.e Verbindlichkeit seiner 
Entscheidung vor Augen zu halten.' Aussagen während 
äes Gottesdi�nstes oder in tter'Vorbereiturig auf Abend• 
mahlsgottesdieriste in der Gruppe oder für den einzel
nen können ä1so nur an eine dem Teilnehmer bereits 
bewußte Verä:titwortlichkeit erinnern. 
Arid et� vei;h'ält es sich b�i · .. der Ahe�dlßahlsteilnahme 
einer Gruppe, zµ . •der Geta.u:l'te und Nichtgetaufte ge
hören . .  Im . Rahm�n einer offähen Abendmahlsfeier im 
Sinne . der faktiSchen Tradition unserer Kirche ·bedarf 
es einer gemeinsamen iÜärung in einer solchen Grup
pe, . wie sie sich in einem Abendmahlsgottesdienst ver
halten will. Wird es n;iöglich sein, daß die getauften 
Glieder der Gruppe am Abendmahl teilnehmen, die 
nichtgetauften ·  darauf verzichten ? Kann eine solche 
Entscheidung verl)tändlich gem'acht werden ? Oder 
sollte dann diese Gruppe auf den Gang zum Tisch des 
Herrn überhaupt verzichten, • damit die Nichtgetauften 
sich .nicht als ·zurückgesetzt empfinden müssen ? We-

sentlich ist, daß in' solchen Situationen eine offene 
· Klärung in der eigenen Gruppe und eine Verständi

gun� mit dem Leiter der fi,bendmahlsf�ier stattfindet.
;, 

2. Missionarische Situation und Verbindlicli�eit

2. 1 .  Gemeindezugehörigkeit und offene Arbeit

In der gegenwärtigen Situation hat ein großer Teil " 
der kirchlich.en Arbeit - sei- es .in Gottesdiensten, in 
Gemeindekreisen, im christlichen Unterricht, auf Rüst
zeiten oder in. der sogenannten „ offenen Arbeit " -
missionarischen Charakter. Wir begegnen in kirchli
chen Veranstaltungen häufig TeH�ehmern, die nicht 
getauft sind. Die Formen ihrer Beteiligung an der Ge
meindearbeit kpnnen dabei ganz unterschiedlich in
tensiv sein ,- von bewußt ühverbtndlichem Zuhören 
bis hin zu einer regelmäßigen Mitarbeit, bei der aber 
eine letzte Entscheidung, nämlich die Bitte um die 
Taufe, noch offengehalten wird. 
Die kirchliche. Gemeindearbeit wird �ich stärli:er als 
bisher auf .diese Situation einzustellen haben. Sie hat 
nicht nur Konsequenzen bei der Frage, in welchem 
Ma ße . diej enigen, die sich „ zur K ir.ehe halten", zu den 
fipanziellen Lasten der · Gemeinde beitragen. Es ist 
zugleich unsere Aufgabe, Formen der Gemeinschaft 
zu suchen, die dieser neuen Situatio.n Rechnung tra-
gen. 
In .unseren Gemeinden leben: · Christen, . Nicl\tchristen 
und „ werdende Christen ", noch dazu . in unterschied
lichen Altersstufen, fniteinahder. Die faktisch vorhan
denen Stufungen deriZugehörigkeit als Gäste, Kate
chumenen und Mitglieder der K irche bringt Konse
quenzen mit sich, die in der Seelsorge wie in der 
Ordnung def Gemeinde zu . be�ch1iE;n sind. 

2 .2 .  ·Zus3:m1DengeJ1örigkeit yon Tauf- . und A,.bendmahls-
verkündigung jn �er Gemeindearbeit 
Neben der traciitionellen Verkündigung in Taufe und 
Abenqmahl, die sich durch die Kihdertaufe ergeben 
hat; ist eine Neuordnung .des . Lebens der Gemeinde 
angesichts des Zunehmens voh Katechumenats- und 
Erwachsenentaui'en zu versuchen. Dazu gehört die Er„ 

neuerung <;ler Tauf,v.erkündigung, UJJ1 angesichts der 
sonst zu beobachtenden Taufvergessenheit der Men
schen innerhalb und außerhalb der K irche neue Freu
de an der Taufe überhaupt zu wecken. Ebenso bedarf 

· es ein�r vertieften Abendmahlsverkündigung, die. �us
einem ' wechselseitigen Aufeinander-Hören entsteht :
ir, ihr könnte deutlich werden, daß sich i m  Vollzug des
Abendmahls mehr ereignet als die Herstellung einer
wirkungsvollen menschlichen Gemeinschaft unterein- �
ander ; umgekehrt würde in ibr Erfahrung aus der Zu
wendung . Jesu zu den Außenstehenden zur Geltung
kommen . Die so vertiefte Ta.uf,- und Abendmahlsver�
kündigung wird sich in Lit1,1rgie, Predigt, Katechese,
Seelsorge und Ordnung der Gemeinde umsetzen.

2 .3. Zugehörigkeit zur Gemeinde und nonvertiale Kom
muniltation
Die Feier des Heiligen Abendmahls muß '''quf die un
terschiedlichen Rormen der Zugehörigkeit und Teil
habe an der Gemeindearbeit Rück.sieht nehmen. Das
Abendmahl ist Wegzehrung· des wandernden Gottesvol
kes, ist Zurüstung zum missionarischen Dienst . .  Es ist 
aber nich"f selbst Mittel zur Mission. Das Abendmahl
wird v·om K reis der. Getauften gefeiert. Der Gemeinde 
wird daran liegen müssen, Zusammengehörigkeit und
theologisch sachgemäße Reihenfolge von Taufe und
Abendmahl zu s.chützen. Wird dies bei der Zul'assung
zum Abendmahl. nicht bedacht, so. wird die Taufe abge
wertet - so wie die traditionelle Säuglingstaufe ohne
entsprechende . Abendmahlspraxis häufig das Abend
mahl abgewertet hat. Missionarische Verkündigung soll
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also auf, die · gemeinsame Feier des Abendmahls hinfüh
ren, kann dieser aber ' nichts vorwegnehmen wollen .. 
Für das kirchliche Handeln· im missionarischen Bereich 
sind Möglichkeiten nonverbaler Verkündigung und 
Kommunikation gegeben, die längst nicht ausgeschöpft 
sind. Wo .. es darum geht,. die im Hör.en auf das Wort 
Gottes bereits gegebene Gemeinschaft zwischen den 
Getauften und Nichtgetauften sinnfällig zum Ausdruck 
zu bringen, kann das Abendmahl nicht bloß deshalb 
miteina·nder gefeiert werden, weil _andere Formen der 
gemeinsamen Feier ,nicht· bekannt genug sind. Für 
eine solche Gemeinschaft sind vielmehr andere litur
gische Gestalten deni-:bar (vgl. unten Ziffer IV, 4) . 
Es wird wichtig sein, tm Kreis derer, die - für die-_Ver
kündigung verantwor:tlich sind, . ,. füe Bedeutung dieser 
Fragen zu kläl'en. Für die in der · Ökumene und damit 
auch in unserer K irche gegebene Ordnung kann sich 
nur der voll einsetzen; d.er sie selbst innerlich bejaht. 
Es müßte deutlich werden, , daß die· Zustimmung zu der 
geltenden Ordnung gerade für ,den selbstv.erständlich 
wird; . der. das Abendmahl als die Tischgemeinschaft 

'.der Giieder am Leibe Christi versteht. 

3. Handlungsfelder

3 . 1 .  Katechumenat

Die Einführung .in das Verständnis des Heiligen 
Abendmahli:; und . die Hinführung z.u seiner gottes
dienstlichen. Feiet geschieht durch den K atechumenat. 
Hier liegt ein Schwerpunkt nicht nur für das konfir
mierende Handeln, sondern auch für:>den Einzel- oder 
Gemeinschaftska tech urrtena t für. Erwachsene: .Einfüh
rung zum Abendmahl bedeutet nicht, daß in c;lie Feier 
des Abend�ahls „ eingeübt " werden sollte . ObwohJ es 
wahr ist, daß sich die Bedeutung qes Abendmahls im 
Vollzug erst ganz erschließi, ist doch umgekehrt ein 
,, Volliüg auf Probe" nicht sachgerecht. Das betende 

Zuhören und Zuschauen beim Abendmahlsgottesdienst 
ist eben für den Katechumenen ein wichtiger Teil sol
cher Hinführun� zur eigenen Teilnahme. 
In Einzelfällen 1st es seelsorgerli<;!h verantwortet wor
den, daß K atechumenen, . d . h.  Taufbewerber, bereits 
vor der Taufe an einer Abendmahlsfeier teilgenommen 
haben. Aus einem solch.en Sonderfall darf aber keine 
Regel abgeleitet V:.erden. 

3.2.  Kinderoffei>.es Ab,endqiahl 

Die Teilnahme von Kindern am Abendmahl in der 
Begleitung einer „ Bezugsper,son ", d.' h . · eines erwach
senen . Gemeindegliedes, das für diese . K inder Erzie
hungsverantwortung trägt. oder . im Auftrag der Ge
meinde ihre Teilnahme am .Gottesdienst begleitet, be- • 
deutet keinen Soncl.erfall für die Frage der Teilnahme 
von Niifutgetauften am Abendinahl. Die Frage der 
Zulassung von K indem (in :J'l'egie)tung eines erwachse
nen Gemeindegliedes) zur Tei111ahme am Abendmat\l 
bezieht sich • auf getaufte Kinder. Die Zulassung nicht-
getaufter K inder folgt den l',lllgemein für den }5 atechu
menat geltenden Regeln : DiE! Teilnahme am Abend
mahl steht nach der Taufe. Die Hinführung zum 
Abendmahl ist Gegenstand des, Unterrichts. · Wenn ei
ne Christenlehre- öder Konfirinanqengruppe bereits 
miteinander zum Ahendma:tii gehen will, ist vorher ZU 
klären, ob_ eine solche Teilnahme der · ganzen Gruppe 
dann sachgerecht ist, wenn, einzelne als Nichtgetaufte 
auf die Teilnahme am Abendmahl noch warten müs
sen. 

3 .3 .  Abendmahlsfeier bei Großveran�taltungen 
Bei· kirchlichen Großveranstaltungen (z. B. bei Kir
chentagen oder Jugendsonntagen) werden häufig 
Abendmahlsgottesdienste angeboten. Die benannten 

Probleme kulminieren in einer derartigen &.ituation, 
weil hier mit einer größeren Präsenz Von NichtgetaUf
ten bei solchen · Abendmahlsgottesdiensten gerechnet 
werden muß. Bei einer Großveranstaltung sollte daher 
den Teilnehmern deutlich gemacht werden, daß sje 
hier aufgerufen sind, verantwortlich eine verbindliche. 
Zutrittsentscheidung zu treffen . .  Erfahrungen von gro� 
ßen Wallfahrtsgottesdiensten oder ähnlichem aus der 
katholischen K irche sollten absgewertet \werden . .  
Durch gute liturgische Vorbereitung einer solchen 
Abendmahlsfeier sollte den tNichtgetauften deutlich 
werden, wie sie · am Gottesdienst beteiligt bleiben . kön
nen, auch wenn sie .die Gaben · des Abendmahls nicht 
empfangen. 

3.4. Seelsorgerliclte Gespräche 

Die kirchliche Grundentscheidung der Zuordnung von 
Taufe und Abendmahl bedarf der seelsorgerlichen Ver
mittlung. · Es genügt nicht, sie katechetisch zu interpre
tieren und der Gemeinde be:wußt .zu machen. Es geht 
vielmehr darum, <:las Gespräch gerade mit denjenigen 
zu suchen, dii:t persönlich keine Hinderungen sehen 
würden, am Abendmahl schqn teilzunehmen, ollwqhl 
sie sich zur Taufe . . noch nicht entschließen mochten. 
Wird jemand erst bei . einem Abendmahlsgottesdienst 
mit der Tatsache konfrontiert, daß Nichtgetaufte dar
um gebeten, ani Abe;ndmahl nicht teilzunehmen, muß 
dies Unverständnis, sicher auch Enttäuschung, auslö
sen Wer auf diese Situation vorbereitet ist, kennt zu
mindest die . Begründungen. 
Bei. einem engen seelsprgerlichen ,K ontakt wird man 
auch auf besondere Einzelsituationen Rücksicht neh
men können, zum Beispiel auf ciie Tatsache, daß sich 
ein .J.ugendlicher fest als Glied der Gemeinde betrach
tet, wegen seiner Eltern_ aber mit der - Taufe noch bis 
zur Volljährigkeit warten möchte. Solche Situationen 
unterscheiden sich von der anderer, . die die Verbind
lichkeit der Taufe scheuen. Diesen wird zu bezeugen 
sein, daß deffi. Ai:Jendmahl eine gleiche Verbindlichkeit 
wie der Taufe innewohnt. 

4 . Liturgische Folgerungen

4. 1. Abendmahl und Agape!Feiern

Unter der Voraussetzung, daß an einer Agap_e-Feier· 
auch · Nichtgetaufte teilnehmen können, ·wahrend die 
Abendmahlsfeier nur den getauften Gliedern der K ir
che gilt, ist verschiedentlich für offene, große • Gottes
dienste die Form der Agape,Feier gewählt worden. 
Dafür gibt es bereits überzeugende Beispiele. Die Ge
staltung bedarf . freilich einer sorgfältigen Reflexion. 
Es muß deutlich gemacht werden, daß es sich nicht· um 
eine Sonderform 'des Abendmahls handelt .  Liturgische
Siücke aus (il.er Abendmahls.feier sowie die herausge
hobene Ven\t'j;Jnd:upg ,von Brot und Wein (Mostt i:ioll
ten ebenso yermieden ·werden wie Ankläng� an Texte, 
die häufig als Abendm�hlsperikopen verstanden wer
den: Bes_onders geeignet '  scheint dagegen die · Ei:hbezie� 
hung einer gemeinsamen Mahlzeit in den Gottesdienst. 
Die Sitte des Vorlesens .• · während der Mahlzeit, die 
Vereinbarung von . Ze'ichen des Fastens, des Dankes 
füf die Gaben der Schöpfung, des Miteinand�tteÜ�ns 
sirlid Möglichkeiten, die Gemeinschaft unter dem Wort 
und im Gebet noch deutlicher zu machen. 

4. 2 .  Einl�dungsformel 

Bei bestimmten Gottesdiensten (vgl. 4 .1 . )  beruht' die 
·Teilnahme am Abendmahi letztlich auf der persönli
chen Zutrittsentscheidung des "Teilnehmers (vgl. IV. L) .
Wer zum Abendmahl eingeladen wird, sollte daran 

· erinnert werden. Es ist vielfach bestritten worden, <18ß
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es möglich sei, in einer Form zu dem Tisch des Herrn 
einzuladen, in. der zugleich auf die Grenze zwischen 
Getauften und Nichtgetauften hingewiesen wird. Die 
Kritik an solchen: Vorschlägen besteht aber nur dann 
zu Recht,. wenn die Frage der - Zulassung als ·Frage der 
Abgrenzung erst im Vollzug 

1
d�s Gottesdienstes selbst 

zur Sprache kommt. Der Hinweis in· der Ansage. über 
die Gesfa.ltung der Abendmahlsfeier (z. B, zu Beginn; 
im·· .. ll..i,hmen der 'Abkündigungeri oder in der ''Predigt, 
keinesfalls .. erst·· zu Beginn ·der -Kommunion)· bedeutet 
nicht eine plötzl_iche Ausschließung . von Nichtgetauf
teri, sötidern eiri · Erinrietn ari die bereits vollzogene. 

· eigene. En�clleidung. Untet dieser Voraussetzung· wird
ernpfohle_n; · Vorschläge füt solche .Ansagen oder Ein
ladungsformeln zu erarbeiten und anzubieten.

4.3. Teilnahme von Qrµppen · 
Nach evangelischer Auf:f;lSSung ist die gesd1.lössene 
Teilnahme von Gruppen an Abendmahlsgottesdiensten
oliriehin problematisch: je_der einzelne, dem die Gabe 
von Brot und Wein in diesem Gbttesdienst angeboten 
Wird,-•h�t darüber zu beffö.del'l; ob er sich in. dar Lage·sieht, an dfes_em Tag das Ang�bot seines Herrn anzu: 
nehmen: Schon ·immer kam es vor; diis Gottesdienst
b�sucher rdch't 'kommunizierten, sondern durch Gebet, 
Betraqitung urid_ Gesang beteiUgt blieben. Da.her sind.
Httirg!sche Formen, die eine Art „Gruppenzwang'' her
vorru�en, in • sich prObleIIJ:atlsch. Eine · Nichtteilnahme 
am Abendmahl sollte jed�J( Peinlichkeit ode:rVariege�
heit entbehren, peshalb ist. da.tauf zu �chteh, daß ins-, 
besonder_e bei der Teilnahme •·von gemischteri Gruppen 
an1 qottesgienst ', tlie . Gestaltµ:ng_ des �ugapgs zum ',
Tisch··· des 'Herr dara'i;,.f · Rücksicht riim.mt. Für eine 
solche· •Rücksichtnahme kann :zum Bei&piel das Hinzu� 
treten zum,Aberidmahlstisch geeigrieter ·a1s d�s Durch�•
rE'ichen .der Gaben durch �ie Reihen sein,

4.4 .. Zeichen· der Gemeinschaft
Sofe_rn··• fiemisdl.t� Gr,uppen anf. A heridmahlsgottesdienst

• teHnehme�, .· könrien Zeichen qer· • .O-emeinscllaft . (zum
Beispiel · Friedensgruß, Segens:wort, Austausch vqn Ga
pen) . •· gegeberi werden,· die �ie Kommunikanten und 
die·.·. Nich tltommtinikanten zusammenschließen. Zeichen 
der Gemeinschaft, die riur ·die Kommunikanten ein� 
beziehen, müssen als Urtgeeigriet betrachtet•· :werden. 

Ain/RuF 
Nr; 3) des Ggstav-Adolf-�erkes,zu'rS:iliderg11be 1987 
Die Kind�rgabe;des Gustav-'Aclolf„Werkes in ,der DDit 
ist im Jahre i987 für-den Ba,ü• eines Gemeindezentrums' 
für-.die beidell Neubaugebiete in. 
R. ti"s.'to c>k -· G t o ß. :tf.J ef n undJn·
R-<> & to c>k,..,. Sc h ril. a r l 
b�stirnh:lt. ;' · 

�sch;n. a�r- alten Stadt R9$!9ck .iind eiern Ostseebad 
'\Varn�fii)ü6c1� �ihd ill ·at?ri' letzfeÄ Jahren fürif Neubau� 
g�hie{e, mH;ieiqer Einwcihll�r.zäti,l. yon 120.,000 lVIeI1s(ilen . 
�htäi'a,n,dep; Filf ,' di(! �vangeHsdi'en :'christeh ·gab 'e,s bis; 
b'):1" lte!oep.,.,, ei�enen B,.aµJ,'n innerhalb -�ieser N�Ubaua 
,�tiilit;, ,ZW�i .d�r filnf Neubaµgem�inderi opi:lntiei:-ten' 

)i:Q11,: auJ:: <U�. nahe �e\egeI:J.e •· Dor�kii:-clie. i.n Uchtenhagen,. 
.�fiie• Neµl:>ll,�gitneinC,:e i�t s�if,akm Jah;re ii1

a

4 fo)let 
.- neu �.ebat1ten römisch� k� tholischen Kirche �u. 'Hause .• 
'Q,ie _ l{ircllengerileinde Gtoß .;Klein,. in · d:ren Bereich 
jetzt das erste evangelisclle Gemeindezentruµi gebaut

'. -., 
. 

. . :.: 
. ·. >-i.: .· . . . '•:, .... . · _ . .. · .. : . _f • .  ·• 

wird, benutzt seit dem Frühjahr 1985 einen umgebauten 
Bienenwagen äls Treffpunkt. Hier finden alle Gottes
dienste. Gemeindeveranstaltungen und der Christen
lehreunterrich·t statt. 
Die Schmader Kirchgemeinde ist bis zum jetzigen Zeit
punkt zu Gast in einer benachbarten Stadtgemeinde 
von Rostock. 
Schon im Jap.re 1.978 wurde im. Rahmen des Neubau
programms grundsätzlich .· der. Bau eines Gemeinde-
zentrums für dieses Gebiet· beschlossen. 
Aber . durch di� J:,age des von .. ,der Stadt angebotenen 
Grundstückes in Groß Klein v�rzögerte sich der Beginn 
der Vorarbeiten bis zur ersten Pfarrstellenbesetzung 
im Jahre 1983. 
Im Herbst 1985 beschloß der Kirchgemeinderat der 
Machbargemeinde Rostock-Schtn.arl die gruµdsätzliche 
Orientierung seiner Gemeinde ebenfalls auf das neue 
Gemeindezentrum. 
Mit dem Bau dieses Gemeindezent�ms konnte im 
Frühjahr 1986 begonnen werden. Noch.· im Dezember 
1986 wurde das Dach des Neubaues provisorisch ein
gedeckt. Die zur Verfügung ste}1enden Geldmittel rei
chen bei weitein nich't aus; urri alle Kosten -zu decken, 
die mit der# Bau des Gemeindezentrums verbunden 
sind. Deshalb hat das Gustav-Adolf�Werk .neben der 
Kindergabe 1987 auch die GaQe des Allgemeinen Lie
beswerkes · 1987 für· den Bau des neuen Gemeindezent-

' rums bestimmt, das eiml).al von beiden Gemeinden in 
Rostock.,_Groß Klein (.i:nit>jetzt. ca. 2500 'Gemeindeglie
dern) und Jn Rostock-Scllma.rl (mit jetzt c a. 1500 Ge-
meindegliedern) .. gei;uitzt .. werden soll.. 

. 
. 

Diese 'beiclen Gemeinden beflriden sich noch in der 
AUfbaupha,se und können die auf sieentfallend.en Ba�
kosten: von nahezu, 400 000,- Mark nicht alleine auf-
brip.gen. •' .· · 
Daher. freuen sich die Glieder der beiden Rostocker 
Neubaugellleind,en, die selber : kräftig an der . Arbeit 
sind, daß durch die Kindergabe ünd durch die Gabe 
des. Allgemeineri. Liebeswerkes, Im •Jahre 1987 der Neu
bau des ;Gemeindezentrums''' entscheidend gefördert 
wird .. . 
�eide· 

. 
Rostocker Netibatigemeinden danken mit dem

Gustav:-Adolf-Werk schon heute allen; die. sich mit 
ihrem .Opfer an der Kindergabe und an der Gabe des 
Allgemeinen Liebeswerkes 1987 beteiligen. 
Ein Farbbildstreifen „Keiner :Z,ll klein,, Helfer zu sein" 
- 21. Folge - wird baf dElr, ,Bildstelle .des Ev�ngelischen

. Jungrriänner:vi,erkes _Jn _·. '3014- ''.Magdeburg, Hasekiel
straße · __ 1, herausgegeben und. allel'l Mitarbeitern des 
Gustav"'.A<iolf-Werkes' in dei(Kirchenkreisen kostenlos 
,zugestellt. . . . .. 

· 

Im Bedarfsfoll kanri der.-BildsJreifen mit dem dazuge
llörigen Text bei der)3ilclsteJle\in �agd_eburg oder. beirri 

- Gust.i,:vs:Adölf-Werk in. 7Q31·· l,.eip:i:ig,'• Pi;totisstraße IJ,
kostenlos bezogen wer,den. · · 

I)ie K:ol,le�tenbeträg� biÜM cla.sGustav-Adolf::Werk 
.entvtederatif. da.,�. Po&tschei:kkprM Leip�ig. 
Nr. 849�-.,.56-3830 . .  ' ·.· .. · .. ·. · .. ; . ·· ·

·
···••·. 

öder ah�·dEliiKgqto Jiei �i_(St�ijt&p11rkasse Leipzig 
.. ?;Ir .. . 5602�3?;_�9� . · (�1;1sJ�:v,�49C?lf��Ter� . in der DDR) 
·mit dew. Vertn�t}t ,,�iP98,f�a:b�t. > ··•·· ·
(Codieru11g�zahJ24���i�) z� über�eisen, sofern in den
»au�tgruppen bzw.<.L�n;deskti,�en nidlt a.ndei:-e Anord'
nungen für.die über;w:eisung.von Kollekten besteh�n. 

�!��il�� vo� der ��#t� der E�ang�Ch�. La�ldrdie qretfs�ald .... ... · •••
�§��➔�W-: K!>�st&l9r1aJl'.a.t •ri,fWolf� �xdoff; !!800 oielfsnld; Bahnhot;sir11Be 35/3' . . ·. · . · 
,!ll'sdlel,flt l;!m&l • j/ihrlli$,. -. •V�ft�Wc111t unteJ" der �N;ummer m .· des Presseanites �eirn Vorsitzen� cf.es -.nn,laterrates
cil!r:. Q��diof;m Oem,okratlsdi� Republik - . Jndeg. :V· t5 ,19 · !$SN 0323>-395Z . 
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